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Il. Abteilung.

Befoldungen und Entichädigungen.

ZH:

Die Mitglieder der Behörden beziehen folgende Sn
und Entjhädigungen:

Der Präfident der Rechnungsprüfungskommiffion SFr.
Der
Der
Der
‚Der
Der
Der
Der
Der

Der

. Der
Der

. Der
Der
Der
Der

. Der
Der
Der
Der

A. Sahresbefoldungen:

Aktuar der Rechnungsprüfungskommifjion
Gemeindepräjident
Bräfident des Waijenamtes
Bolizeivorjtand
Präfident der Straßenkommiflion
Bräfident der Landmwirtihaftskommiljion
Bräjident der Gejundheitsbehörde
Aktuar der Gejundheitsbehörde, jofern das

. Aktuariat nicht duch einen Beamten der
Gemeinderatskanglei bejorgt wird,
Präfident der Berwaltungskommijfion der
Gemwerblichen Betriebe
Bizepräfident der nämlichen Kommilfion
Bräfident der Armenpflege
Brotokollaktuar der Armenpflege
KRorreipondenzaktuar der Armenpflege
Armengutsvermwalter
Bräfident der Kitchenpflege
Aktuar der Kirhenpflege
Kirchengutsvermwalter
Berwalter des Spendgutes
Präfident der Sekundarjchulpflege
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31.

32.

wirklichen Barauslagen- verrechnet werden.
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. Der Aktuar dec Sekundarjchulpflege Fr. 100. —

. Der Bermalter des Sekundarfchulgutes „200. --

. Der Bräfident der Brimarfchulpflege „..100.—
Der Aktuar der Primarfchulpflege „100. —
Der Kafjier der Brimarfchulpflege a 30. —

. Die Aktuare und Quäjtore der Gemwerbefchul- |
‚kommiffionen = 50. ---

. Die Bräfidenten und Aktuare der Schulvorfteher-
Ichaften : 50. —

. Die Schulgutsverwalter in Feld-, Obermeilen
und Berg a 2 „. .100.—

Der Berwalter des Primarjhulgutes Dorf „200. —
Nad) der Bereinigung der Primarfchulgemeinden:

Der Bräfident der Brimarfchulpflege - „. 150. —
Der Aktuar der PBrimarfchulpflege „200. —
Der Gutsvermwalter i „ 300.—

Die Abteilungschefs des Wahlburenus r 20. —

B. Entfhädigungen:

Alle Mitglieder der Behörden:

2)

b)

Sigungsgelder von Fr. 3.— pro Sibung. Wenn die Sik-
ungen während der üblichen Bureauzeit jtattfinden, fo
beträgt die Entfhädigung bei mehr als zwei Stunden Ver-
hendlungsdauer Str. 5.—.

Auf ein Situngsgeld von Fr. 3.— haben aud feitbe-
joldete Beamte und Angeftellte, die an Situngen der -Be-
hörde, Towie an Wahlen und Abftimmungen teilnehmen
müffen, Anjprud.

Für bejondere Arbeiten, Ausführung von Aufträgen, ZTeil-
nahme an Situngen außerhalb der Gemeinde, Schulbefuche,
Bedienung der Urne, Stimmenzählung ıc. Fr. 1.-- pro
Stunde. Im bejondern Fällen kann diefe Entjchädigung
bis auf Fr. 1.50 pro Stunde erhöht werden. ;

Keinen Anfpruch; auf diefe Entjchädigung sub litt. b
haben die oben unter 3iff. 2 bis 30 aufgeführten PBräfi-
denten von Behörden und Rommiffionen, die Aktuare für
die Aktuariatsgejchäfte und die Gutsvermalter oder Quäftore
für die OGutsverwaltungs- oder Quäftoratsgefchäfte.

Bei Arbeiten 2c. außerhalb der Gemeinde dirfen überdies die

Die Rechnungsjtellung foll in einheitlicher Weife und Form
erfolgen. Die hiefür zu vermwendenden Formulare können bei ber
Gemeinderatskangzlei bezogen werden.
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Art. 2.

Die Behörden find befugt, für große außerordentliche Arbeiten
Zulagen von hödjtens Fr. 200.— pro Sahr und PBerjon zu den
oben in Art. 1 fejtgefeßten Sahresbejoldungen hinzu zu bemilligen.

Art. 3.
Außer obigen Befoldungen und Entfchädigungen erhalten Die

Mitglieder der Behörden keine Gebühren, Provifionen oder dergl,

NESE

Die nachbezeichneten Beamten und Angejtellten der Gemeinde-
verwaltung erhalten folgende Sahresbefoldungen:
1. Der Gemeinderatsihreibe . St. 6000. — bis Fr. 7200. —
2. Weitere Beamte der “Gemeinde-

tatskanglei, der Verwalter der Ge-
werblichen Betriebe und der ted}-
nifche Leiter d. Elektrizitätsmwerkes „, 4000.— „ ,„ 6500.—'

in der Meinung, daß innert
diefem Anjfage Anfangs» und
HöchNbefoldung durd) die vor=
gejegte Behörde unter Mitwir-
kung. der Rechnungsprüfungs-
Rommiffion fejtgefeßt werden.

3. Ranzlifien im gleihen Sinne oder
unter gleicher Bedingung wie sub
Ziff. 2 9400

4. Gemeindewaibel und Bolizijten „ 83500.— , .,, 4200: —
nebjt Fr. 300.— Kleiderbeitrag
pro Sahr.

5. Lehrlinge „. 500.— „ „  1000.—

Art. 5.

Die Bejoldungen, Löhne und Entfchädigungen der übrigen An-
jtellten werden von der betr. Auffichts- oder Wahlbehörde unter
Mitwirkung der R-R., für die Angeftellten und Arbeiter der ge=
werblichen Gemeindebetriebe Dagegen nur durch die Verwaltungs
kommilfion, fejtgejeßt.

Art. 6.

Es erhalten ferner Gemeindezulagen:
1. Der Ziviljtandsbeamte, folange das 3ivilftandsamt nicht mit der

Gemeinderatskanglei vereinigt it, Fr. 1000. —
2. Der Gemeindeammann und Be-

treibungsbeamte „1000. —



3. Der Friedenstichter Sr. 700.—
4. Der oder die Pfarrer „1500. — bis Fr. 2000. —
5. Die Lehrer und die Arbeitslehrerinnen die von der Sekundar-

Ihulgemeinde und den Brimarfchulgemeinden feitgefegten Zulagen.
Nach, der Bereinigung der Primarfchulgemeinden find alle dieje
Zulagen neu und möglichjt einheitlich feitzufegen.
Die Auslagen für die Amtsfiegel, Protokolle und Formulare

der sub Ziff. 1 & 3 oben aufgeführten Beamten werden von der
Gemeinde bezahlt, dagegen leiltet die Iektere keine Entjchädigung
für Bureaulokale und unerhältliche Gebühren. Einnahmen aus dem’
Berkauf von Formularen fallen in die Gemeindekaffe. Der Ge=
meindeammann und der SFtiedensrichter find verpflichtet, auf ihre
Koften das Zelephon zu halten.

Die Gemeinde ijt jederzeit berechtigt, den Beamten sub Ziff. 2
und 3 fejle Befoldungen auszurichten und die Gebühren zu Handen
der Gemeindekajje zu beziehen.

2.7,

Die Behörden find ermächtigt, unter Mitwirkung der R.-R.
zur Anftellung oder Erhaltung tüchtiger Kräfte die in Art. 4 ent-
haltenen Befoldungen no um hödjjtens Fr. 500.— zu erhöhen.

Art. 8.
Sn Zeiten außerordentlicher Teuerung können die Befoldungen,

Löhne und Entjhädigungen der Beamten und Angejtellten von der
vorgejegten Behörde unter Mitwirkung der R.®. vorübergehend
um hödjtens 20 Prozent erhöht werden.-

Art. 9.

Beamte und Angejtellte, welche der Gemeinde ihre volle Tätig-
Reit zu widmen haben, haben Anfprucd auf einen NRuhegehalt von
jährlic) mindejtens 35 und höchjtens 50 VBrozent der zuleßt be=

- zogenen Bejoldung, wenn jie nach mindejtens 30 Dienjtjahren zurück-
treten und beim Kiichtritt über 60 Sahre alt find.

Die Gemeindeverfammlung bejtimmt, welche Beamte und An-
gejtellte auf Grund diefer-Bejtimmung ein Anrecht auf Ruhegehalte
haben.

feßt die vorgejeßte Behörde unter Mitwirkung der RR. feit.

Art. 10.
In der. Regel gelangen Befoldungen und Gntjchädigungen bis

auf Fr. 500.— halbjährlich, Beträge über Fr. 500.— bis Sr.
nn vierteljährlich, und höhere Beträge. monatlid; zur Aus-
zahlung.

Die Höhe des NRuhegehaltes innert den angegebenen Grenzen
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1. Abteilung.

Allgemeine Beitimmungen über Anftellungs- und
Dienjtverhältniffe der Beamten und Angeitellten.

ALTER
Die Befoldung bildet die Entihädigung für alle und jede In-

anjpruchnahme und Betätigung der Beamten und Angeftellten aus
‚Ihrem Amte. Für Protokollführung, Augenfcheine und dergleichen
dürfen bejondere Entjhädigungen nicht verlangt werden. Sofern
nicht ausdrücklich etwas anderes fejlgejeßt ift, fallen alle Gebühren,
Brovifionen, Bupßenanteile, "die Bejoldung und Entihädigung des
Sektionschefs und dergleichen in die Kaffe des betr. Gemeinyegutes.

Art>=12:

Beamte und Angeftellte, welche der Gemeinde ihre volle Tätig-
keit zu widmen haben, find verpflichtet, nötigenfalls auch außerhalb
der gewöhnlichen Arbeitszeit Arbeiten zu -bejorgen, jorwie für ab-
wejende Beamte oder Angejtellte jomweit möglich einzutreten, alles
ohne befondere Entjchädigung.

At. B.
Wenn bei der Bejoldung ein Minimum und ein Marimum fet-

. gejeßt find, jo gilt in der Regel das Minimum als Anfangsbefoldung
mit jährlicher Steigerung um SFr. 100.— bis zur Erreichung des
Höcjtbetrages. Beträgt die Differenz zwijchen der Anfangs- und
der Höchjtbefoldung mehr als Fr. 1000.—, jo fleigt die Befoldung
jährlid) um den zehnten Teil der Differenz.

Die Befoldung der Lehrlinge beträgt im erjten Jahre Fr. 500.—,
im zweiten Jahre Fr. 750.— und im dritten Sahre Fr. 1000.—.

Art. 14.
Beamten und Angejtellten, welche der Gemeinde ihre volle

Tätigkeit zu widmen haben, ijt jede Nebenbejchäftigung ohne Zu-
- ftimmung der vorgejegten Behörde unterfagt. Derartige Bemwilligun-
gen dürfen überdies nur auf Iufehen Hin erteilt werden.

Spekulationen find diefen Beamten und Angejtellten unterjagt.

Self10:
Das Bureauperjonal der Gemeindeverwaltung hat unter Fort-

bezug der Bejoldung Anfpruch auf Ferien von jährlich 2 Wochen
während der erjten fünf Dienftjahre und auf drei Wochen nach mehr
als 5 Dienftjahren. Die MWaibel und Boliziften haben Anspruch
auf jährlich 2 Wochen Ferien. 1 :
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Art. 16.

Militärdienft wird auf die Ferien des betr. Sahres in der Weife
angerechnet, daß 2 Tage Militärdienjt einem Tage Ferien gleich-
gejeßt werden. In keinem Falle follen jedoch die Ferien weniger
als eine Woche dauern. si

Aral
£eiften Beamte und Angeftellte, welche der Gemeinde ihre volle

Tätigkeit zu widmen haben, obligatorischen Militärdienft, jo beziehen
fie ihre Bejoldung im ganzen Umfange weiter und es frägt die
Gemeinde die Koften allfällig notwendiger Stellvertretung.

2 18:

In Krankheitsfällen wird nad) Anleitung von Art. 335 des
Dbligationenrechtes verfahren.

Art. 19.

Bei Todesfällen wird die Bejoldung bis zum Ende des laufenden
Monates und darüber aushin noch für ein weiteres Bierteljahr
ausgerichtet.

I. Abteilung.

Nebergangsbeftimmungen.

Art. 20.

Bei der Feitfegung der neuen Bejoldungen auf Grund Diejer
Bererdnung werden die bisherigen Dienjtjahre angerechnet.

Act. 21.
Die neuen Bejoldungen und Gntjchädigungen gelten vom

1. Sanuar 1918 an mit Ausnahme der Befoldungen der Lehrlinge,
welche erjft vom Frühjahr. 1918 (dem entfprechenden Zeitpunkt des
Gintrittes) an gelten und der neu fejtgejeßten Sigungsgelder und
Stundenentfchädigung, welche erjt vom 1. Sanuar 1919 an "zur
Austihtung gelangen.

Bon der Gemeindeverfammlung genehmigt am 22. Dezember 1918.

Der Gemeindepräjident:

Edw. Sıhreiber.

Der Semeindefhreiber:

3. Guggenbühl.


